
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P: ver.di-Landesbezirk NDS-HB I Fachbereich Handel I Sabine Gatz I Goseriede 10 I 30159 Hannover 

Zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis vertagt. 

Wir müssen von unserer Arbeit auch leben können: 

Auch die zweite Tarifverhandlung im Einzelhandel 
endete am 6. Juni leider ohne Einigung.  
 

Ein Widerspruch in sich 

 

Die Arbeitgeber*innen erklärten, dass sie an einem 
schnellstmöglichsten Abschluss interessiert seien.  

 

Gleichzeitig machten sie aber auch klar, dass sie nicht 
bereit sind, ihren Beschäftigten eine dauerhafte und 
angemessene Lohn- und Gehaltserhöhung zu zahlen. 

 

Wir brauchen zwingend dauerhafte und deutlich 
erhöhte Entgelte - als Schutz vor Inflation und 
drohender Altersarmut. 
 

Die dritte Verhandlung findet am 6. Juli statt.  
 

Wir erwarten von der Arbeitgeber*innenseite  

ein verhandlungsfähiges und wertschätzendes 

Angebot, welches den anhaltenden Preis- 

steigerungen entspricht! 

 
 

Info, Kontakt & ViSdP: ver.di NDS-HB, Fachbereich Handel, Sabine Gatz, Goseriede 10, 30159 Hannover 

ver.di fordert  
im Einzelhandel: 
 

+ 2,50 Euro mehr pro Stunde 
 

+ 250 Euro mehr Ausbildungs- 
   vergütung  
 

+ Rentenfestes Mindesteinkommen    
   von 13,50 Euro / Stunde 
 

12 Monate Vertragslaufzeit 
 

 

Arbeitgeber*innen bieten  

im Einzelhandel: 
 
Im ersten Jahr ab Tarifabschluss + 3%, mindestens 

13 Euro pro Stunde. Ab 01.05.24 + 2% und ab 
01.02.25 +2,5% (jeweils auch Azubis) 
 

Inflationsausgleichsprämie (Einmalzahlung):  

Im ersten Jahr: 750 Euro, Azubis 250 Euro. 
Im zweiten Jahr: 250 Euro. Azubis 100 Euro. 

Teilzeitbeschäftigte jeweils anteilig.  
 

Anrechenbarkeit der Inflationsausgleichsprämie 
auf bereits geleistete Inflationsausgleichs-

zahlungen. 
 

Notfallklausel für Arbeitgeber*innen mit 

wirtschaftlicher Notlage. 

 

Mehr Kohle heißt die Parole!  
 

Nr. 2 · Juni’23 

ver.di Tarifkommission Einzelhandel Niedersachsen + Bremen 



 

 

 

 

 

 

Die Arbeitgeber*innenseite betonte, dass es bei Verhandlungen 

darum geht sich auf einander zu zubewegen. Das stimmt! Deswegen 
ist es uns völlig unklar, warum die Arbeitgeber*innen sich beharrlich 

weigern, uns eine dauerhafte angemessene Entgelterhöhung 

anzubieten. Uns geht es um eine eine dauerhafte 

Inflationssicherung der Löhne und Gehälter. 

 

Mit Aussagen wie “Sie werden von uns nicht einfach mehr bekom-

men”, provozieren die Arbeitgeber mit ihrer sturen Haltung die 

Ausweitung der Streikbewegung im Einzelhandel. Die Beschäftigten 
haben mehr verdient!  

 

Es ist also höchste Zeit, ein klares Zeichen zu setzen und sich an Streiks 
für dauerhafte und angemessene Lohn- und Gehaltserhöhungen zu 

beteiligen! 

Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? 

 

Jetzt geht es darum, den Druck auf die Arbeitgeber*innen zu 

erhöhen, um zu einem schnellen und guten Tarifabschluss zu 

gelangen.  

Wer darf streiken? Alle Beschäftigten in eurem Betrieb dürfen 

streiken. Auch Unorganisierte dürfen streiken, ver.di Mitglieder 
haben jedoch den Vorteil, dass sie Streikgeld erhalten. Streik ist ein 

Grundrecht. Niemand darf wegen der Teilnahme an einem Streik eine 

Benachteilung erfahren.  

Mach mit! Gemeinsam geht mehr! 


